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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Elmar Hayn, Thomas 
Gehring, Anna Schwamberger, Gülseren Demirel, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, 
Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, Gisela Sengl und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aufstockung der Verwaltungszeit an Grund- und Mittelschulen nach den 
Herbstferien 2022 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Verwaltungsstunden an Mittelschulen ab den 
Herbstferien 2022 um zwei Wochenstunden pro Brückenklasse und an den Grundschu-
len gemäß der höheren Schülerinnen- bzw. Schülerzahlen durch die hinzugekomme-
nen, aus der Ukraine geflüchteten Kinder, aufzustocken, um den hohen Mehraufwand, 
den die organisatorische Betreuung der geflüchteten ukrainischen Schülerinnen bzw. 
Schüler bedeutet, aufzufangen. 

Die Aufstockung der Stunden für die Verwaltungsangestellten an Grund- und Mittel-
schulen soll auf dieses Schuljahr begrenzt sein und die Lage dann für das kommende 
Schuljahr 2023/2024 neu bewertet werden. 

 

Begründung: 

Die Grund- und Mittelschulen erhalten nach der Anzahl der Klassen die Zuteilung von 
Verwaltungsstunden für die Sekretariatsarbeit. An weiterführenden Schulen wird der 
Bedarf an Verwaltungsstunden anhand der Schülerinnen- bzw. Schülerzahlen ermittelt. 

Besondere Klassen, wie z. B. Deutschklassen, Abschlussklassen oder Integrationsklas-
sen, werden doppelt gezählt. Zudem gibt es noch Stundenaufstockungen für Ganztag, 
Verbundkoordination usw. Für die sogenannten Brückenklassen, also Sonderklassen 
nur für ukrainische Kinder, scheint dies nicht zu gelten. Diese zusätzlichen Klassen wer-
den an den Mittelschulen verwaltungstechnisch überhaupt nicht berücksichtigt. Bei den 
Grundschulen werden die ukrainischen Schülerinnen bzw. Schüler auf vorhandene 
Klassen verteilt, doch die Schulen erhalten für die Mehrarbeit keinerlei zusätzliche Ver-
waltungszeit, weil es dadurch i. d. R. zu keinen Klassenmehrungen kommt. 

In der Praxis jedoch bedeuten alle geflüchteten Kinder, unabhängig davon, ob sie in 
separaten Brückenklassen oder in Regelklassen untergebracht werden, einen enormen 
Mehraufwand für die Verwaltungsangestellten. Die Kommunikation mit Schülerinnen 
bzw. Schülern und Eltern erfolgt meist per Handy mithilfe von Übersetzungsprogram-
men (und mit hoffentlich funktionierendem WLAN an der Schule). Hinzu kommen die 
Verwaltungsarbeiten für die Anträge für Bildung und Teilhabe, Zuarbeit für Meldebehör-
den sowie die umfangreichen Vorarbeiten zum Ausstellen von Arbeitsverträgen für die 
Lehrkräfte der Brückenklassen. Dafür braucht es dringend mehr Verwaltungszeit. 

Im Gegensatz zu Grund- und Mittelschulen werden an Realschulen und Gymnasien 
aufgrund eines anderen Bewertungssystems für Verwaltungsstunden die neu hinzuge-
kommenen Kinder aus der Ukraine voll in die Stundenberechnung einbezogen. Das ist 
eine erhebliche Benachteiligung von Grund- und Mittelschulen und eine zusätzliche Be-
lastung dieser Schularten.   
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Elmar Hayn u.a. 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/24667 

Aufstockung der Verwaltungszeit an Grund- und Mittelschulen nach den Herbst-
ferien 2022 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Elmar Hayn 
Mitberichterstatter: Andreas Jäckel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes feder-
führend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 58. Sitzung am 22. No-
vember 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Wolfgang Fackler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Elmar Hayn, 
Thomas Gehring, Anna Schwamberger, Gülseren Demirel, Jürgen Mistol, Verena 
Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, Gisela Sengl und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/24667, 18/25803 

Aufstockung der Verwaltungszeit an Grund- und Mittelschulen nach den Herbst-
ferien 2022 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der GRÜNEN, der 

FREIEN WÄHLER, der AfD, der SPD und der FDP. Nun die Frage an die fraktionslo-

sen Abgeordneten, ob und welchem Fraktionsvotum sie sich anschließen wollen. – Es 

enthalten sich der Abgeordnete Bayerbach, der Abgeordnete Swoboda, der Abgeord-

nete Klingen und der Abgeordnete Busch. Das Abstimmungsverhalten des Abgeord-

neten Sauter? – Er stimmt dem Votum der CSU-Fraktion zu. – Damit übernimmt der 

Landtag diese Voten.

Protokollauszug
133. Plenum, 25.01.2023 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 25. Januar 2023



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 25. Januar 2023



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 25. Januar 2023



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 25. Januar 2023



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 25. Januar 2023



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 25. Januar 2023



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 25. Januar 2023



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 1
zur 133. Vollsitzung am 25. Januar 2023


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 18/24667 vom 26.10.2022
	Beschlussempfehlung mit Bericht 18/25803 des OD vom 22.11.2022
	Beschluss des Plenums 18/26097 vom 25.01.2023
	Plenarprotokoll Nr. 133 vom 25.01.2023

